
Rechtsberatung und
Vertretung im . . .

Ich bin befugt Ihre Interessen zu vertreten 

 • vor allen deutschen Familien-
  gerichten und Oberlandesgerichten
 in Versorgungsausgleichssachen

 • vor Sozialgerichten und 
 Landessozialgerichten 

 • Verwaltungsgerichten und 

 • Schiedsgerichten

KANZLEI WERLING RENTENBERATER
Fachbereich Versorgungsausgleich 
Güterstr. 9 * D-75177 Pforzheim
Postfach 1904 * D-75119 Pforzheim 

Fachbereichsinhaber: 
Rentenberater Rudi F. Werling
registrierter Erlaubnisinhaber
gem. RDGEG
 

Telefon ...  07231-32871

FAX ...  07231-32186

eMail...
Info@versorgungsausgleich-kanzlei.de

Internet...
www.versorgungsausgleich-kanzlei.de

Pflichtangaben und weitere Informationen
gem. DL-InfoV im Internet 
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Versorgungsausgleichs-
Recht

Rentenberater Rudi F. Werling
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Versorgungsausgleich ?
 

Zum 01.09.2009 wurde der Versorgungs-
ausgleich durch das Gesetz zur Struk-
turreform des Versorgungsausgleichs 
(VAStrRefG) neu geregelt.

Im Versorgungsausgleich sind die in der 
Ehezeit erworbenen Anteile von Anrechten 
jeweils zur Hälfte zwischen den geschiede-
nen Ehegatten zu teilen.

Er betrifft im In- oder Ausland bestehende 
Anwartschaften auf Versorgungen und 
Ansprüche auf laufende Versorgungen, 
insbesondere aus der gesetzlichen
Rentenversicherung, aus anderen Regel-
sicherungssystemen wie der Beamten-
versorgung oder der berufsständischen 
Versorgung, aus der betrieblichen Alters-
versorgung oder aus der privaten Alters- 
und Invaliditätsvorsorge.

Das neue Recht bietet Möglichkeiten zur 
Abänderung rechtskräftiger Entscheidun-
gen, zur Anpassung an neue Lebenssituati-
onen und zu individuellen Vereinbarungen. 

Wir beraten Sie ...
in Versorgungsausgleichssachen

► Überprüfung von (alten) Versorgungs-
 ausgleichs-Entscheidungen auf Mög-
 lichkeiten der Abänderung bei einer   
 wesentlichen Wertänderung wegen   
 rechtlichen oder tatsächlichen Verände-
 rungen nach dem Ende der Ehezeit   
 oder der Anpassung wegen Invalidität,  
 besonderer Altersgrenze oder Tod.  

► schuldrechtlicher Versorgungsausgleich   
 = Wertausgleich nach der Scheidung 

► Prüfung ehezeitbezogener Versor-  
 gungsauskünfte (Rentenberechnungen)  
 auf Richtigkeit bzw. Plausibilität

► Gestaltungs-Möglichkeiten und Auswir-
 kungen einer internen und externen   
 Teilung

► Vereinbarungen zum neuen Versor-  
 gungsausgleich

► auch Lebenspartner (LPartG)

Wir vertreten Sie ...
in Versorgungsausgleichssachen

► Vertretung bei Verfahren zur Abände- 
 rung des Versorgungsausgleichs vor   
 allen Familiengerichten in eigenständi- 
 gen Versorgungsausgleichssachen   
 sowie in Beschwerdesachen vor Ober- 
 landesgerichten 

► Geltendmachung der Ansprüche auf  
 schuldrechtlichen Versorgungsaus-
 gleich (Ausgleichsrente) sowie verlän- 
 gerten schuldrechtlichen Versorgungs-
 ausgleich (Hinterbliebenenrente) –   
 Wertausgleich nach der Scheidung

► Geltendmachung der Ansprüche aus  
 einem Versorgungsausgleich gegen-  
 über den Versorgungsträgern

► Vertretung bei Verfahren zur Anpassung  
 des Versorgungsausgleichs gegenüber  
 den Versorgungsträgern wegen Invalidi- 
 tät, besonderer Altersgrenze oder Tod
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Vertretung beim Antrag auf Durchführung
des Versorgungsausgleichs
in Deutschland nach einer im Ausland
erfolgten Ehescheidung


